
Honorarermittlung Bauphysik

Vorgabe anrechenbare Kosten im VgV- Verfahren (netto): 27.702.128,10 €

mit zu verarbeitende  Bausubstanz 0,00 €

27.702.128,10 €

Zeile

Defintion der 

Leistungsteile gem. 

HOAI bitte Netto-Werte eintragen

1 1 Grundlagenermittlung 0,00 €

2 2 Vorplanung 0,00 €

3 3 Entwurfsplanung 0,00 €

4 4 Genehmigungsplanung 0,00 €

5 5 Ausführungsplanung 0,00 €

6 6 Vorbereitung der Vergabe 0,00 €

7 7 0,00 €

8 8 0,00 €

9 Zwischensumme 0,00 €
10

11 Hinweis: Stufenweise Beauftragung analog Ausschreibung

12

13 Umbauzuschlag in Prozent 0% 0,00 €

14 0,00 €

15 0,00 €

16

17 0,00 €

18

19 Prozentsatz

20 Nebenkosten 0% 0,00 €

21 0,00 €

22 Umsatzsteuer 19% 0,00 €

23 0,00 €

Adresse

Hier ist die Erhöhung der anrechenbaren Kosten durch die mitzuverarbeitende Bausubstanz 

anzugeben. Ist keine Erhöhung zu berücksichtigen, ist der Zahlenwert "0" (Null) einzutragen. 

Die Eingabe/ Herleitung der mvB ist auf max. 2 DIN A4 Seiten (Schriftgröße Arial 11) zu 

erläutern.

Objektüberwachung - nicht beauftragt

PLZ Ort

Mitwirkung bei der Vergabe (besondere Leistung)

Gesamtsumme Angebot brutto

Gesamtsumme Angebot netto zzgl. NK

Gesamtsumme Angebot netto inkl. NK

Bestandsaufnahme in revanten Bestandsbauteilen

Begleitung von Fördermittelantragsverfahren (Zifferanträgen)

Projekt:  BG Klinikum Duisburg - Bauliche Umsetzung der Gesamtsanierung - Wärmeschutz und 

Energiebilanzierung

Erstangebot

Summe anrechenbare Kosten

Anmerkungen mvB*

Name
Name des Unternehmens

Straße, Hausnr.
Adresse

1 von 2



Honorarermittlung Bauphysik

Vorgabe anrechenbare Kosten im VgV- Verfahren (netto): 27.702.128,10 €

mit zu verarbeitende  Bausubstanz 0,00 €

27.702.128,10 €

Adresse
PLZ Ort

Projekt:  BG Klinikum Duisburg - Bauliche Umsetzung der Gesamtsanierung - Wärmeschutz und 

Energiebilanzierung

Erstangebot

Summe anrechenbare Kosten

Name
Name des Unternehmens

Straße, Hausnr.
Adresse

24

25 Zeithonorar eventual

26

27 Stundensatz Projektleiter 0 €

28 Stundensatz Ingenieur 0 €

29 Stundensatz Zeichner 0 €

Vorbehalt: Der öffentliche Auftraggeber behält sich gem. § 17 Abs. 11 VgV die Möglichkeit vor, den Auftrag auf Grundlage der 

Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlung mit den Bietern einzutreten. 

Hinweis: Die Erläuterung der Kostenherleitung (inkl. Einschätzung des Schwierigkeitsgrades) ist in einer separaten 

Anlage des Bieters den Angebotsunterlagen zwingend beizufügen. Hierin werden auch die ggf. kalkulierten 

zusätzlichen, besonderen Leistungen (Zeile 14 bis 15) detailliert erläutert. Zusätzliche, besondere Kosten sind ebenfalls 

ausschließlich pauschal anzubieten. Einheitspreise, die in das gelbe Eingabefeld eingetragen werden, die nur durch 

Multiplikation mit einem Zeitfaktor zu einem Gesamthonorar führen sind ausdrücklich unzulässig. Das schließt die Kalkulation 

über eine Aufwandsabschätzung nicht aus.
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